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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Günter Rexrodt, Jürgen Koppelin,
Dr. Werner Hoyer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 14/8938 –

Rüstungsaltlasten in den Ländern

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Die Beseitigung der Rüstungsaltlasten ist sowohl für die Gebietskörperschaf-
ten als auch für die Bürger gleichermaßen problematisch. So sind in der Stadt
Oranienburg (Brandenburg) seit 1990 mehr als 90 Blindgänger gefunden und
entfernt worden. Eine Familie, deren Wohnhaus wegen dringenden Verdachts
einer darunter liegenden Bombe abgerissen werden musste, ist seinerzeit bun-
desweit in die Schlagzeilen gekommen. Der Bund übernimmt nach geltender
Rechtslage (Allgemeines Kriegsfolgengesetz) nur die Kosten für die Aufwen-
dungen bei Kampfmittelräumung auf bundeseigenen Liegenschaften sowie
die Bergung und Vernichtung „reichseigener Munition“.

Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Für die Beseitigung der aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges stammenden
Kampfmittel sind grundsätzlich die Länder zuständig (Artikel 30, 83, 104a
Abs. 1 Grundgesetz – GG). Der Bund beteiligt sich allerdings daran in erheb-
lichem Umfang.
Bei der Mitfinanzierung von Rüstungsaltlasten durch den Bund wird unter-
schieden zwischen Räummaßnahmen auf bundeseigenen Liegenschaften
einschließlich Konversionsflächen und auf nicht bundeseigenen Grundstücken
(Drittliegenschaften).
Auf bundeseigenen Liegenschaften übernimmt der Bund grundsätzlich alle
Kosten der Beräumung ohne Differenzierung nach der Herkunft der Munition.
Wird von der Munitionsbeseitigung vor Verkauf des Grundstücks abgesehen,
wird die Finanzierung der Räummaßnahmen in den jeweiligen Kaufverträgen
geregelt. Dies geschieht üblicherweise durch Übernahme der Räumkosten
durch den Bund oder durch einen angemessenen Abschlag vom Kaufpreis in
Höhe der vermuteten Räumkosten.
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Für die Beseitigung der Rüstungsaltlasten auf nicht bundeseigenen Liegen-
schaften gilt zunächst § 1 Allgemeines Kriegsfolgengesetz (AKG), wonach
Ansprüche gegen das Deutsche Reich grundsätzlich erloschen sind. Dies gilt
nicht für Ansprüche nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 AKG, d. h. Maßnahmen zur Besei-
tigung von ehemals reichseigener Munition. Die Kostenübernahme erfolgt nur
für die Gefahrenbeseitigung selbst. Weitergehende Maßnahmen wie das Her-
richten von Grundstücken oder eine Sanierung werden nicht finanziert.
Nach diesen Grundsätzen wird seit Mitte der 50er Jahre verfahren. Diese Rege-
lung ist 1965 durch die Neufassung von Artikel 120 GG bestätigt worden. Die
Verpflichtung des Bundes ist seither unverändert geblieben. Bis vor wenigen
Jahren haben die Länder daher die Kosten für Kampfmittelräumung auf nicht
bundeseigenen Grundstücken übernommen, soweit nicht der Bund die Kosten
getragen hat. Erst Ende der 90er Jahre sind einzelne Länder (z. B. Hessen,
Thüringen) dazu übergegangen, Kosten der Kampfmittelbeseitigung, die nicht
vom Bund getragen werden, auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen.

1. Gibt es Überlegungen der Bundesregierung, sich über die bisher geltenden
gesetzlichen Regelungen hinaus an den Kampfmittelräummaßnahmen
bzw. an der Entsorgung/Vernichtung auch „alliierter Munition“ finanziell
zu beteiligen?

Nein.

2. Wie steht die Bundesregierung zu der Forderung der Ministerpräsidenten-
konferenz vom 5. April 2001, wonach die Rüstungsaltlastenproblematik in
einem Bundeskonversionsprogramm geregelt werden soll?

Die Behandlung von Rüstungsaltlasten auf Konversionsflächen ist geregelt
(vgl. Vorbemerkung der Bundesregierung). Ein Bundeskonversionsprogramm
ist entbehrlich.

3. Mit welchen Kosten (Schätzung) für den Bund ist zu rechnen, wenn von
der geltenden Rechtspraxis abgewichen wird und die Erstattung des Bun-
des sich nicht mehr nur auf die Aufwendungen für die Kampfmittelräu-
mung auf bundeseigenen Liegenschaften sowie die Bergung und Vernich-
tung „reichseigener Munition“ erstreckte?

Die Höhe der bislang von den Ländern und/oder den Grundstückseigentümern
getragenen Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigung ist nicht bekannt. Eine
Schätzung ist nicht möglich; die Angabe der für eine Schätzung erforderlichen
Daten ist nicht zuletzt im Rahmen des vom Land Brandenburg eingebrachten
und vom Bundesrat gebilligten Entwurfs eines Rüstungsaltlastenfinanzierungs-
gesetzes unterblieben.

4. Liegen der Bundesregierung detaillierte Erkenntnisse darüber vor, wie die
finanzielle Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern im Bereich der
Beseitigung bzw. Räumung von Kriegsfolgen in den letzten 8 Jahren ge-
wesen ist, und wie sehen diese im Einzelnen aufgelistet nach Jahren aus?

Über die Lastenverteilung liegen keine Erkenntnisse vor. Die Aufwendungen
des Bundes für Kampfmittelbeseitigungen auf nicht bundeseigenen Liegen-
schaften sind aus der beigefügten Tabelle ersichtlich. Darüber hinaus hat der
Bund für die Kampfmittelbeseitigung auf bundeseigenen Liegenschaften im
gleichen Zeitraum erhebliche Kosten übernommen. Diese werden statistisch
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nicht erfasst, dürften sich aber im Rahmen eines hohen dreistelligen Millionen-
betrages bewegen.

5. In wie vielen Fällen werden Bürger als ordnungsrechtliche „Zustands-
störer“ für die Erstattung von Schäden durch den Einsatz einer Kampfmit-
telräumung in Anspruch genommen?

Vom Bund werden Bürger in keinem Fall in Anspruch genommen. In wie vielen
Fällen seitens der Länder auf den Bürger zurückgegriffen wird, ist dem Bund
nicht bekannt.

6. In wie vielen Fällen wird die Zustandsverantwortlichkeit des Bürgers aus
Billigkeitsgründen wegen einer unzumutbaren Härte eingegrenzt mit der
Folge, dass er nicht für die Kosten der tatsächlichen Kampfmittelbergung
in Anspruch genommen wird?

Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.

7. Wie steht die Bundesregierung zu den Überlegungen, dass es für Bürger
grundsätzlich einen Anspruch auf Freistellung von der Kostenerstattung
für Schäden durch Kampfmittelräumung gegenüber dem Staat geben soll?

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, Kosten der Gefahrenbeseitigung aus
Rüstungsaltlasten auf die Bürger abzuwälzen.

8. Gibt es Überlegungen der Bundesregierung hinsichtlich einer Gesetzes-
initiative, mit der die Frage des Kostenersatzes bzw. der Erstattung von
Schäden durch Kampfmittelbeseitigung zwischen Bürgern und öffent-
lichen Haushalten zweifelsfrei geklärt wird?

Hinsichtlich des Kostenersatzes für die Kampfmittelbeseitigung aus Mitteln des
Bundeshaushaltes gibt es keine Notwendigkeit zu regeln, inwieweit die Länder
derartige Kosten im Rahmen von Artikel 30 GG selbst tragen oder auf die Bür-
ger übertragen wollen. Dies muss den Ländern überlassen bleiben.
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